
Wenn Kinder oder Jugendliche akut gefährdet sind, kann eine Notfallplatzierung

notwendig sein.

Folgende Situationen können eine Gefährdung darstellen:

Missbrauch und/oder Gewalt

Grenzüberschreitungen und Auffälligkeiten

Untersuchungshaft oder Hospitalisierung der Erziehungsberechtigten

Drohende Obdachlosigkeit der Familie

Wie verläuft der Aufnahmeprozess bei einer Notfallplatzierung?

Passung und Aufnahme: Kommt in unserer Intake-Abteilung die Anfrage für

eine Notfallplatzierung rein, nehmen wir umgehend Kontakt mit unserem Pool

von Pflegefamilien auf, die über eine Pflegeplatzbewilligung für Notfallplat­

zierungen verfügen. Da der Schutz und die Sicherheit der Kinder und Jugendli­

chen prioritär sind, kann in diesem Setting keine Eingewöhnung stattfinden,

daher wurden die Pflegefamilien bereits vor-gängig auf ihre Flexibilität und

Tragfähigkeit geprüft.

Abklärung und Triage: Im Verlauf von 48 Stunden erfolgt die Klärung der

rechtlichen Situation durch die zuständige Behörde. Alsdann überprüfen wir

die Platzierungsindikation und die Gefährdung und geben eine fachliche Emp­

fehlung für die weitere Unterbringung ab..

Dauer: Eine Notfallplatzierung wird auf vier Monate begrenzt, auf begründe­

tes Gesuch kann eine Verlängerung um maximal zwei Monate erteilt werden.

Während dieser Zeit wird nach einer Anschlusslösung gesucht.

Welche Aufgaben übernimmt die Sofa Stiftung während einer Notfallplat­
zierung?

Netzwerk geeigneter Pflegefamilien: Wir verfügen über ein Netzwerk zu­

verlässiger Pflegefamilien. Für Notfallplatzierungen kommen Pflegefamilien

aus unserem Pool infrage, die innerhalb von 24 Stunden Klient*innen aufneh­

men können. Alle Pflegefamilien durchlaufen dasselbe interne Prüfverfahren

zur Eignungsabklärung. Unser Verfahren richtet sich nach der Verordnung

über die Aufnahme von Pflegekindern (PAVO, Art. 5).
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Kommunikation: Die Sofa-Bezugsperson begleitet die Klient*innen während

der Notfallplatzierung mit mindestens zweiwöchentlichen Besuchen. Ziele der

Notfallbegleitung sind die Stabilisierung und der Schutz der Kinder und Ju­

gendlichen. Während der Zeit der Notfallplatzierung wird mit den Auftragge­

benden mit Hochdruck an einer Anschlusslösung oder einer längerfristigen

Lösung gearbeitet.

Intensive Begleitung: Die Sofa-Bezugsperson begleitet die Klient*innen

während der Notfallplatzierung mit mindestens zweiwöchentlichen Besu­

chen. Ziele der Notfallbegleitung sind die Stabilisierung und der Schutz der

Kinder und Jugendlichen. Während der Zeit der Notfallplatzierung wird mit

den Auftraggebenden und der Sofa Stiftung mit Hochdruck an einer An­

schlusslösung oder einer längerfristigen Lösung gearbeitet.

Anschlusslösung: Wir unterstützen unsere Klient*innen und die Auftragge­

benden bei der Suche nach einer passenden Anschlusslösung. Dabei kann es

sein, dass aus einer Notfallplatzierung eine längerfristige Platzierung bei einer

Pflegefamilie aus dem Pool der Sofa Stiftung entsteht.
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